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Informationen für 
 

Schulen und Eltern über die geplanten Maßnahmen bei Auftreten von positiven Testungen in Schulen (Stand 

03.09.2021) 

 

Folgende Vorgehensweisen werden wir auf Basis des Erlasses zu Absonderungsentscheidungen bei Schülerinnen 

und Schülern und nach Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt im Main-Taunus-Kreis umsetzen: 

 

Ablauf bei positiven Schnelltestungen in der Schule: 

- Schülerinnen und Schüler (SuS) mit positiven Schnelltesten werden direkt aus dem Klassenverband ge-

nommen und nach Hause geschickt. 

- Die betroffenen SuS sind verpflichtet unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen, hierzu gibt die 

Schule den SuS ein Formular mit, auf dem der positive Schnelltest bescheinigt wird. 

- Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes im Klassenverband wird dringend empfohlen. 

- Die Schule meldet den positiven Schnelltest an das Gesundheitsamt, dieses nimmt erst bei PCR-

Bestätigung des Falles Kontakt mit der Schule auf. 

- Sollte die PCR-Testung negativ sein, können die SuS ohne weiteren Kontakt zu Gesundheitsamt die 

Schule wieder besuchen. 

 

Bei PCR-Bestätigung eines Falles: 

- Wenn der PCR-Test positiv ist, wird der SuS für 14 Tage quarantänisiert. 

o Ab dem 7. Tag kann die Isolierung bei Symptomfreiheit durch einen negativen PCR-Test aufgeho-

ben werden. 

- Die Schule stellt die direkten Sitznachbarn (rechts, links, vor und hinter dem betroffenen Schüler, der be-

troffenen Schülerin) vom Präsenzunterricht frei. 

- Die Schule übermittelt dem GA den Sitzplan und die ausgefüllte Checkliste „Infektions-/Übertragungsri-

siko COVID-19 in Schulen“. 

- Das GA entscheidet anhand der Informationen und nach Befragung des positiven SuS und des Schulper-

sonals über mögliche Quarantänen. 

- Wenn positiver Fall und Sitznachbarn Maske getragen haben, ist im Regelfall keine Quarantäne erforder-

lich. 

- Die Maskenpflicht für alle SuS und das Lehrpersonal wird auch am Sitzplatz für zwei Wochen ab Testda-

tum angeordnet. 

- Für zwei Wochen nach dem positiven Schnelltest müssen an jedem Unterrichtstag Schnellteste von allen 

Klassenmitgliedern durchgeführt werden. 

- Als Kontaktpersonen quarantänisierte SuS können mittels negativer PCR-Testung ab dem 5. Tag nach 

Kontakt zum positiven Fall aus der Quarantäne entlassen werden. 

- Die Aufhebung der Quarantäne erfolgt nach Vorlage des negativen Testergebnisses durch das Gesund-

heitsamt. 
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- Nach Aufhebung der Quarantänemaßnahme gelten für diese SuS die selben Regeln wie für den restlichen 

Klassenverband (bis zum 14. Tag nach Kontakt zum positiven Fall die Maskenpflicht am Platz und die Vor-

lage eines negativen Schnelltestes an jedem Unterrichtstag). Diese Testungen sind auch über Bürgertest-

stellen möglich. 

- Vollständige Geimpfte und Genesene sind von Quarantäne und der täglichen Testpflicht ausgenommen. 

 

 

Vorgehen, wenn SuS als Kontaktperson aufgrund privater Kontakte in Quarantäne genommen werden: 

 

- Wenn SuS als Kontaktpersonen zu einem positiven Haushaltsmitglied quarantänisiert werden, können 

diese ab dem 10. Tag nach Feststellung der Infektion mittels negativer PCR-Testung aus der Quarantäne 

entlassen werden. 

- Wenn SuS als Kontaktpersonen zu einem privaten Kontakt außerhalb des Haushalts quarantänisiert wer-

den, können diese - analog zu den im Schulkontext Quarantänisierten - ab dem 5. Tag mittels negativer 

PCR entlassen werden. 

- Für beide Fälle gelten für die vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne folgende Bedingungen: 

o Verpflichtung zum Tragen einer Maske in der Schule auch am Sitzplatz 

o Tägliche Antigen-Testung 

o Sofortige Selbstisolation beim Auftreten von Symptomen und Meldung ans GA 

- An den testfreien Schultagen werden die SuS verpflichtet, der Schule zu Unterrichtsbeginn einen Bürger-

test vorzulegen. An den übrigen Tagen ist die ohnehin stattfindende Selbsttestung in der Schule ausrei-

chend. 

- In solchen Fällen wird die betroffene Schule per Mail vom Gesundheitsamt über die Entlassung eines sol-

chen Schülers aus der Quarantäne und den damit verbundenen Auflagen informiert. 

 

 

 

Bei Rückfragen können Sie sich per E-Mail über corona_ineinrichtungen@mtk.org an das Gesundheitsamt wen-

den. 
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